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Zusammenfassung

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced strebt moderates 

Kapitalwachstum an. Die Anlagestrategie des C-QUADRAT 

ARTS Total Return Balanced wird aktiv gemanagt und orien-

tiert sich nicht an einer Benchmark. Es wird vielmehr, auf 

langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wert-

zuwachs zu erwirtschaften. Für den Fonds dürfen nachstehen-

de Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt 

werden. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des 

Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die 

nach Art. 8 oder 9 gem. Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenle-

gungsverordnung“) klassifiziert sind. Der Erwerb von Aktien-

fonds ist auf 50 vH des Fondsvermögens begrenzt. Des Weite-

ren gibt es Begrenzungen von direktem Erwerb von Aktien, 

Aktien gleichen Wertpapieren, Anleihen und Wertpapieren 

(einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen 

Instrumenten) Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Fonds  ist ein Fi-

nanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale be-

worben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“).

Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale 

Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen 

angestrebt.

Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände werden neben 

dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Merkmale be-

rücksichtigt.

Der Fonds sieht vor, zu einem überwiegenden Teil in Vermö-

gensgegenstände zu investieren, die zur Erreichung der be-

worbenen ökologischen oder sozialen Merkmale beitragen.

Die Gesellschaft hat ein Vorgehen für ein ESG-Screening erar-

beitet und implementiert. Bei Wertpapierkäufen wird über 

das Limitcontrolling geprüft, ob der Emittent des Wertpapiers 

die ESG-Ausschlusskriterien verletzt. Darüber hinaus sind bei 

der Bewertung einzelner Finanzprodukte auch externe Be-

wertungen als Feedback relevant. 

Die Gesellschaft verwendet verschiedene Nachhaltigkeitsindi-

katoren, um di Erreichung der ökologischen und/oder sozia-

len erkmale des Fonds zu messen. 

Die Bewertung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

der Investitionen basiert auf Informationen von spezialisier-

ten externen Datenanbietern, wie bspw. Sustainalytics und 

ISS-ESG, sowie auf eigenen Analysen, die von internen Analys-

ten durchgeführt werden. Die Vorgaben werden in den im In-

vestmentprozess genutzten Tools integriert, welche auch zur 

Überwachung der estriktionen des Anlageuniversums ver-

wendet werden. Bei Unklarheiten oder fehlenden Informatio-

nen zu Nachhaltigkeitsindikatoren strebt die Gesellschaft ei-

nen aktiven Austausch mit den Datenprovidern an. Darüber 

hinaus kann in diesen Fällen alternativ auf eigene Analysen 

zurückgegriffen werden. Durch die beschriebenen Möglich-

keiten bzw. Maßnahmen kann trotz der Beschränkungen er-

reicht werden, dass die mit dem Finanzprodukt beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt werden.

Die Gesellschaft gestaltet ihre Prozesse entsprechend ihrem 

Verständnis von verantwortlichem Investieren. Es werden ei-

genverantwortliche Vorkehrungen getroffen, die in unter-

schiedlichen Standards verankerte Prinzipien zum verant-

wortlichen Investieren in den Investmentprozessen in 

angemessenem Umfang einbeziehen.

Die Gesellschaft hat Nachhaltigkeitsfaktoren auch in den En-

gagement Prozess integriert und nimmt so Einfluss auf die 

Unternehmensführung sowie die Ausrichtung der investier-

ten Unternehmen.

Für dieses Finanzprodukt wurde kein Index als Referenzwert 

für die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

Disclaimer

Im Falle von Widersprüchen zwischen der deutschen und an-

derssprachigen Zusammenfassung gilt die deutsche Zusam-

menfassung.
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Summary

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced seeks to achieve mo-

derate capital growth. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 

is actively managed and does not follow any benchmark in 

terms of its investment strategy. It seeks to realise absolute 

long-term growth. The following assets may be selected for 

the Fund in accordance with InvFG. The investment fund in-

vests at least 51% of its fund assets in units of other invest-

ment funds classified under Article 8 or 9 of Regulation (EU) 

2019/2088 (the ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’). 

The acquisition of equity funds is limited to 50% of the Fund’s 

assets. Furthermore, there are restrictions on the direct acqui-

sition of equities, equity-equivalent securities, bonds and se-

curities (including securities with embedded derivative inst-

ruments). No minimum bank balance need be maintained.

The C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced is a financial pro-

duct promoting environmental and/or social characteristics 

and qualifies under Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 

(„Disclosure Regulation“).

This financial product promotes environmental or social cha-

racteristics, but does not aim to make sustainable invest-

ments.

When selecting assets, environmental and social characteris-

tics are taken into account in addition to financial perfor-

mance.

The Fund intends to invest predominantly in assets that con-

tribute to achieving the promoted environmental or social 

characteristics.

The Company has developed and implemented an ESG scree-

ning procedure. When purchasing securities, limit controls 

are used to check whether the issuer of the security violates 

the ESG exclusion criteria. In addition, external assessments 

are also relevant as feedback when evaluating individual fi-

nancial products.

The Company uses various sustainability indicators to mea-

sure the achievement of the Fund’s environmental and/or so-

cial characteristics.

The assessment of the environmental and/or social characte-

ristics of investments is based on information from speciali-

sed external data providers such as Sustainalytics und ISS-ESG 

as well as on proprietary analyses conducted by internal ana-

lysts. The guidelines are integrated into the tools used in the 

investment process, which are also used to monitor the res-

trictions of the investment universe.

In the event of ambiguities or missing information on sustai-

nability indicators, the Company seeks to engage in an active 

dialogue with the data providers. In addition, the Company 

may alternatively rely on its own analyses in such cases. De-

spite the limitations, the options and measures described ab-

ove make it possible to ensure that the environmental and/or 

social characteristics promoted by the financial product are 

fulfilled.

The Company designs its processes in line with its understan-

ding of responsible investing. It takes its own precautions, 

which incorporate principles for responsible investment an-

chored in various standards into its investment process to an 

appropriate extent.

The Company has also integrated sustainability factors into 

its engagement process, thereby influencing the corporate go-

vernance and orientation of the companies in which it invests.

No index has been determined as a benchmark for the envi-

ronmental and/or social characteristics promoted with this 

financial product.

Disclaimer

In the event of discrepancies between the German summary 

and summaries in other languages, the German summary 

shall prevail.
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Kein nachhaltiges Investitionsziel
Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale 

Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen 

angestrebt.

Ökologische oder soziale Merkmale des  
Finanzprodukts
Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände werden neben 

dem finanziellen Erfolg beispielsweise folgende ökologischen 

und sozialen-Merkmale berücksichtigt

–	 Umwelt („Environmental“): Vermeidung von Klimatransi-

tionsrisiken, Erhaltung von Flora und Fauna, Schutz der na-

türlichen Ressourcen und der Atmosphäre, Begrenzung der 

Bodenverschlechterung und des Klimawandels, Vermei-

dung von Eingriffen in Ökosysteme und Verlusten der bio-

logischen Vielfalt.

–	 Soziales („Social“): Allgemeine Menschenrechte, Verbot von 

Kinder- und Zwangsarbeit, Einhaltung der Gleichbehand-

lungsgrundsätze, Faire Arbeitsbedingungen und angemes-

sene Entlohnung.

–	 Unternehmensleitsätze („Governance“): Einhaltung von 

Unternehmensethik und Prinzipien der Korruptionsbe-

kämpfung gemäß UN Global Compact, Leitsätze der guten 

Unternehmensführung sowie Regelungen zur Verhinde-

rung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Anlagestrategie
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced strebt moderates 

Kapitalwachstum an.

Die Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS Total Return Balan-

ced wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer 

Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, 

angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Für den Fonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach 

Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsver-

mögens in Anteile anderer Investmentfonds, die nach Art. 8 

oder 9 gem. Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsver-

ordnung“) eingestuft sind. Dabei ist der Erwerb von Aktien-

fonds auf 50 vH des Fondsvermögens begrenzt. Dabei können 

auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine 

– im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung – 

neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben.

Der direkte Erwerb von Aktien und Aktien gleichen Wertpa-

pieren sowie von Anleihen ist in Summe mit 49 vH des Fonds-

vermögens begrenzt, wobei die gesamte Aktienquote, d.h. 

Aktien und Aktien gleichen Wertpapiere sowie Aktienfonds, 

50 vH des Fondsvermögens nicht überschreitet. Wertpapiere 

(einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen 

Instrumenten) dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens er-

worben werden.

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 

zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktprei-

sen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von 

höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermö-

gens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu 

halten.

Aufteilung der Investitionen
Die Vermögensgegenstände des Fonds werden in nachstehen-

der Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt. Mit „Investi-

tionen“ werden alle für den Fonds erwerbbaren Vermögens-

gegenstände erfasst.

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale 

Merkmale“ umfasst diejenigen Vermögensgegenstände, die 

im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbe-

nen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden. 

Der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der be-

worbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erfolgen, be-

trägt 51 %.

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, 

Bankguthaben oder Finanzinstrumente, für die nicht genü-

gend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltige Anlagestra-

tegie des Fonds bewerten zu können. Bis zu 49 % der Investi-

tionen können der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ 

entsprechen. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ 

umfasst nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 

der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, 

mit denen „Taxonomiekonforme“ Umweltziele, „Andere öko-

logische“ und soziale Ziele („Soziale“) angestrebt werden kön-

nen. Mindestens 0% werden in nachhaltige Investitionen an-



6 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Ampega Investment GmbH

gelegt (Kategorie „1A Nachhaltige Investitionen“). Die 

Kategorie „#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale“ 

umfasst Investitionen, die zwar auf ökologische und soziale 

Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige 

Investition qualifizieren.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale 

Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorie:

–	 Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder so-

ziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Investitionen

#1 Ausgerichtet
auf ökologische oder 

sozialeMerkmale

#2 Andere
Investitionen

#1B Andere
ökologische oder
soziale Merkmale
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Überwachung der ökologischen oder sozialen 
Merkmale
Die Gesellschaft hat ein Vorgehen für ein ESG-Screening erar-

beitet und implementiert. Bei Wertpapierkäufen wird über 

das Limitcontrolling geprüft, ob der Emittent des Wertpapiers 

die ESG-Ausschlusskriterien verletzt. Auf täglicher Basis wird 

zudem ein ESG-Screening des Bestands durchgeführt. Darü-

ber hinaus sind bei der Bewertung einzelner Finanzprodukte 

auch externe Bewertungen als Feedback relevant. Maßgeblich 

für die Umsetzung der hier genannten Ausschlusskriterien 

sind die verfügbaren Informationen von ESG Datenanbietern. 

Anlassbezogen werden eigene ESG Bewertungen für einzelne 

Emittenten durchgeführt. 

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden aus den für den Fonds 

verbindlichen Elementen abgleitet. Diese verbindlichen Ele-

mente werden innerhalb der Systeme überwacht. Sofern Ver-

stöße auftreten, werden diese an die zuständigen Einheiten 

gemeldet und auf der Grundlage interner Verfahren gelöst.

Methoden
Die Gesellschaft verwendet verschiedene Nachhaltigkeitsindi-

katoren, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozia-

len Merkmale des Fonds zu messen. Hierzu zählen:

–	 Ausschlusskriterien:

	 Für den Bestand des Fonds wurde ein grundsätzlicher Fil-

terkatalog entwickelt, welcher auf alle getätigten Investi

tionen angewendet wird. Dieser beinhaltet mitunter den 

Ausschluss kontroverser Waffenhersteller oder die Berück-

sichtigung der UN Global Compact Kriterien. Durch diesen 

Ansatz werden Investitionen im Rahmen der Allokations-

entscheidung in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken bewer-

tet und berücksichtigt. Das zulässige Investmentuniver-

sum wird hierdurch definiert und Investitionen mit hohem 

Nachhaltigkeitsrisiko werden begrenzt.

–	 Nachhaltigkeitsindikatoren:

	 Als Nachhaltigkeitsindikatoren fungieren Fonds, die ge-

mäß Artikel 8 oder 9 der OffVO oder nach MiFID II klassifi-

ziert sind.

	 Als nachhaltig gelten die Fonds, die ökologische oder sozia-

le Merkmale bewerben und die Prinzipien der guten Unter-

nehmensführung beachten oder eine nachhaltige Investi-

tion anstreben. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, 

dass ausschließlich in Zielfonds investiert wird, welche als 

Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 

2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-

pflichten im Finanzdienstleistungssektor (OffVO) klassifi-

ziert und als solche beworben werden. Es wird in Zielfonds 

investiert, die nach Artikel 2 Nr. 7 der delegierten Verord-

nung (EU) 2017/565 (geändert durch Delegierte Verordnung 

2021/1253) (MiFID-II)

(a)	Mindestanteil in ökologisch nachhaltige Investitionen 

im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 

2020/852;

(b)	Mindestanteil in nachhaltige Investitionen im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 17 der Verordnung (EU) 2019/2088; 

(c)	eine Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorweisen 

oder einer Kombination dessen entsprechen.

Datenquellen und -verarbeitung
Die  Bewertung der ökologischen und/oder sozialen Merkma-

le basiert auf Informationen von spezialisierten externen Da-

tenanbietern, wie bspw. Sustainalytics und ISS-ESG, sowie auf 

eigenen Analysen, die von internen Analysten durchgeführt 

werden. Die Vorgaben werden in den im Investmentprozess 

genutzten Tools integriert, welche auch zur Überwachung der 

Restriktionen des Anlageuniversums verwendet werden. 

Die Zusammensetzung des Portfolios sowie die ESG-Scores, 

Ausschlüsse und sonstiger Nachhaltigkeitsfaktoren der zu-

grundeliegenden Vermögenswerte werden sowohl bei der In-

vestitionsentscheidung als auch kontinuierlich überprüft. Es 

wird täglich eine vollständige Überprüfung der getätigten In-

vestitionen auf Einhaltung der festgesetzten Nachhaltigkeits-

faktoren mit Unterstützung externer Datenanbieter durchge-

führt. 

Die Datenanbieter informieren zusätzlich zu den bezogenen 

Rohdaten regelmäßig per E-Mail über Veränderungen der 

Nachhaltigkeitsfaktoren, vor allem der ESG-Scores von Emit-

tenten. 

Es werden keine Daten geschätzt. 

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und 
Daten
Für die Bewertung der ökologischen und/oder sozialen Merk-

male werden unterschiedliche Datenquellen und Methoden 

verwendet. Dabei besteht die Möglichkeit, dass Informatio-
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Änderungsverzeichnis
Datum	 Änderung

01.01.2026	� Redaktionelle Anpassung

01.12.2023	 Redaktionelle Anpassung

01.03.2023	� Initiale Erstellung des Dokumentes aufgrund 

der Offenlegungsverordnung Level 2

nen und Daten nur unvollständig, ungenau oder nicht verfüg-

bar sein können. Dies kann beispielsweise darauf zurückzu-

führen sein, dass derzeit nur bestimmte Unternehmen 

verpflichtet sind Angaben über Nachhaltigkeitsindikatoren zu 

veröffentlichen.

Bei Unklarheiten oder fehlenden Informationen zu Nachhal-

tigkeitsindikatoren strebt die Gesellschaft einen aktiven Aus-

tausch mit den Datenprovidern an. Darüber hinaus kann in 

diesen Fällen alternativ auf eigene Analysen zurückgegriffen 

werden.

Durch die beschriebenen Möglichkeiten bzw. Maßnahmen 

kann trotz der Beschränkungen erreicht werden, dass die mit 

dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder so-

zialen Merkmale erfüllt werden.

Sorgfaltspflicht
Die Gesellschaft gestaltet ihre Prozesse entsprechend ihrem 

Verständnis von verantwortlichem Investieren. Es werden ei-

genverantwortliche Vorkehrungen getroffen, die in unter-

schiedlichen Standards verankerte Prinzipien zum verant-

wortlichen Investieren in den Investmentprozessen in 

angemessenem Umfang einbeziehen. 

Die Gesellschaft ist Unterzeichner der Principles for Responsi-

ble Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau 

nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs durch 

die UN aufgestellten Prinzipien für verantwortliches Investie-

ren. Überdies unterstützt die Gesellschaft den UN Global 

Compact, die weltweit größte Initiative für verantwortliche 

Unternehmensführung.

Als Vollmitglied des Bundesverbandes Investment und Asset 

Management e.V. („BVI“) orientiert sich die Gesellschaft an 

den Wohlverhaltensregeln des BVI und übernimmt gesell-

schaftliche Verantwortung in ökologischen, sozialen Belangen 

sowie zur guten Unternehmensführung.

Die Auswahl und laufende Überwachung der Vermögensge-

genstände für den Fonds orientiert sich dabei am Verkaufs-

prospekt, sowie den Allgemeinen und besonderen Anlagebe-

dingungen des Fonds. Dabei beachtet die Gesellschaft die 

Vorgaben des Kapitalanlagegesetzbuchs („KAGB“) sowie der 

Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentsfonds 

(„AIFMD“ – Directive on Alternative Investment Funds Mana-

gers).

Mitwirkungspolitik
Die Gesellschaft hat Nachhaltigkeitsfaktoren auch in den En-

gagement Prozess integriert und nimmt so Einfluss auf die 

Unternehmensführung sowie die Ausrichtung der investier-

ten Unternehmen. Bei der Stimmrechtsausübung werden die 

in der Anlagestrategie festgelegten Ziele verfolgt und bei Be-

schlussvorschlägen für Hauptversammlungen eingebracht. 

Für die Analyse der Unterlagen für die Hauptversammlungen 

wird ebenfalls auf externe und spezialisierte Datenanbieter 

(bspw. ISS-ESG) zurückgegriffen, um Nachhaltigkeitsfaktoren 

in das Abstimmungsverhalten mit einfließen zu lassen. Die 

Mitwirkungspolitik (Engagement Policy) der Gesellschaft ist 

unter nachfolgendem Link zu finden: Informationen zur 

Nachhaltigkeit.

Bestimmter Referenzwert
Für dieses Finanzprodukt wurde kein Index als Referenzwert 

für die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

https://www.ampega.de/publikumsfonds/hinweise/informationen-zur-nachhaltigkeit/
https://www.ampega.de/publikumsfonds/hinweise/informationen-zur-nachhaltigkeit/
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